
Prozessbericht:  Peter  Fitzek  vor
dem AG Dessau (Tag 2)

Bericht von der Gerichtsverhandlung am 28.11.2014 gegen Peter Fitzek

Ort: AG Dessau-Roßlau, Saal 121

Bereits auf der Anreise konnte ich im Radio einen Bericht über die Razzia im
Königreich  an  Vortag  genießen.  Eine  gute  Einstimmung.  Allerding  ließ  dies
befürchten,  dass  der  Andrang  noch  größer  sein  würde  als  am  ersten
Verhandlungstag.

Meine  Befürchtungen  sollten  sich  bestätigen.  Bereits  die  Parkplatzsuche
gestaltete  sich  schwierig.  Nach zweimaligem Umrunde des  Gerichtsgebäudes
fand ich dann zwei Querstraßen weiter die begehrte Lücke. Wie sich später noch
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zeigen sollte war dies leider nicht weit genug entfernt vom Gerichtsgebäude.

Ich war bereits um 9:30 da, Verhandlungsbeginn war 10:15. Der Treppenaufgang
im Gericht  war  bereits  mit  2  Kamerateams belagert,  in  Gemeinschaft  mit  4
Polizisten  in  schusssicheren  Westen.  Am  Eingang  erfolgte  wie  am  letzten
Verhandlungstag auch wieder eine Kontrolle der Besucher. Diesmal gab es aber
kein Problem wegen der Mitnahme eines Mobiltelefons.

Trotz 45 Minuten bis zum Verhandlungsbeginn war der Flur vor dem Saal bereits
gut mit Zuschauern gefüllt. Oha, das wird eng. Unter den Zuschauern drei Leute
mittleren Alters, die ich vom letzten Termin kenne. Die machen wohl grad eine
Umschulung  und  besuchen  Gerichtsverhandlungen  als  Teil  der  Maßnahme.
Weiterhin  die  sattsam bekannten Gerichtsrentner.  Ich  stelle  mich strategisch
günstig neben die Tür. Jedes Mal, wenn einer der Justizwachtmeister rein oder
raus ging aus dem Saal  stürzte sich die Meute auf die Tür.  20 Minuten vor
Verhandlungsbeginn hatten sie ein Einsehen und haben uns reingelassen. Der
Saal war fast voll.

Dann auf einmal Lärm und Blitzlicht auf dem Flur, Auftritt Imperator Fusselhaar,
der sich lauthals über die Razzia beschwert. Den Spruch mit dem Pack habe ich
aber nicht hören können. Diesmal hat er auch seinen Hofstaat mitgebracht, etwa
8 Anhänger, zur Hälfte eher jung, die andere Hälfte eher alt. Die Staatsflotte
parkt sich wieder neben mich, wird aber leider von Peter nochmal zum Auto
gescheucht ein paar Akten holen.

King Louie baut derweil auf dem Tisch vor sich einen riesen Aktenberg auf und
schwafelt dabei in die Kamera, dass ihm seine Unterlagen für die Verteidigung
weggepfändet wurden. Sowas aber auch.

Das Interview im Gerichtssaal habt ihr ja schon gesehen, er schwurbelt da über
die Gemeinden, die Evolution und dass die Menschen sich gegen ihn entscheiden
haben (wollen es hoffen). Alles wurde angeblich bei der Razzia abtransportiert, es
seien nur noch die leeren Räume da. Aber seine Idee stirbt nicht, es fehlt ihr nur
an der physischen Basis. Die Bewohner im Krankenhaus würden bleiben, solange
dies möglich sei. Für die die nicht bleiben wollen würden Wohnungen gesucht
werden.

Dann der berühmte Satz „Wir werden noch viel krasser“



Mir fällt auf, dass Thilo S von der BLÖD gar nicht da ist. Neben mir sitzt wohl ein
Kollege  von  der  Konkurrenz.  Jedenfalls  schreibt  der  auch  fleißig  in  einem
Notizbuch mit, hackt ständig auf seinem Telefon in Tapatalk rum und facepalmed
regelmäßig bei den Schwurbelorgien von Schellen-Piet.

Ein  Journalist  fragt,  warum er  trotz  der  Straferwartung  ohne  Anwalt  käme.
Antwort  Imperator  Imposant:  „Wie  sollen  wir  uns  denn einen Anwalt  leisten
können, wenn alle Dinge mitgenommen wurden?“ Tja, wie nur. Könnte ja mal
einen Antrag auf Beiordnung eines Pflichtverteidigers stellen, nur mal so als Idee.
Dann erklärt er noch, dass die Razzia nur zu Schikanezwecken erfolgt sei, das sei
hier kein Rechtsstaat. Weiter geht’s mit „Wir sind gezwungen das Gericht zu
akzeptieren. Das heißt nicht, dass wir das freiwillig tun.“ Weiterhin beklagt er
sich,  dass  seine  Staatshörigen  auf  dem  Hinweg  durch  eine  Allgemeine
Verkehrskontrolle  belästigt  wurden.

Michaela ist inzwischen eingetroffen und nimmt vor dem Saal Platz. Sie macht
einen nervösen Eindruck. Neben ihr sitzt Leonard und streichelt ihr die ganze
Zeit den Rücken. Es läuft also im Königreich. Manuel taucht auf, findet aber
zunächst keinen Sitzplatz im Saal. Später wird zwei Plätze links von mir was frei,
er setzt sich, würdigt mich aber keines Blickes.

Der Richter tritt ein, alle erheben sich, Petrus Pluralis bleibt sitzen. Der Richter
bleibt stehen und guckt Peter an. Darauf der Richter „Darf ich bitten?“ Peter
steht auf und der Richter setzt sich, wir dürfen dann auch. 1 : 0 für die BRiD. Der
Richter belehrt die Zeugen und schickt sie vor die Tür.

Peter wird vom Richter befragt, ob er Gelegenheit hatte sich vorzubereiten. Peter
beschwert sich, dass er auch heute wieder Polizeibesuch hatte um 7:30. Alle
U n t e r l a g e n  s e i e n  m i t g e n o m m e n  w o r d e n ,  v o r  a l l e m  s e i n e
Verteidigungsgrundlagen auf dem Laptop. Den will  er sofort zurückhaben. Er
hätte nur noch ein Sofa und einen Tisch in seiner Wohnung. Seine Fähigkeit zur
Verteidigung  sei  daher  herabgesetzt.  Der  Richter  bietet  an  das  Verfahren
auszusetzen, dann müsste aber wieder von vorne verhandelt werden. Peter will
nicht,  er  glaubt  im  Falle  eines  Freispruchs  würde  er  alle  beschlagnahmten
Sachen sofort zurückkriegen. Und da der Abwickler schon mit der Verwertung
angefangen habe müsse es schnell gehen, damit überhaupt noch was da ist für
die Rückgabe: „Ich gebe mein Bestes und sehe was herauskommt.“
Der  Richter  erklärt  nochmal  die  prozessualen  Spielregeln,  insbesondere  wer



wann reden darf und dass die Reichsbank nicht Verfahrensgegenstand ist. Er
fragt, ob Peter sich dran halten wird, dieser sagt zu. Kommentar des Richters
„Gestern hab ich da anderes erlebt.“ Es wird im Laufe des Tages noch öfters zur
Sprache kommen,  dass  der  Richter  R in  einem Parallelverfahren wohl  einen
ähnlichen Patienten wie Schellen-Piet an der Backe hat. Vielleicht können die
örtlichen Informanten mal rauskriegen, worum es geht.

Dann steigt der Richter gleich mit der Frage ein, wer im angeklagten Zeitraum
Betreiber  des  Versicherungsgeschäftes  war.  Peter  erklärt,  dass  es  kein
Versicherungsgeschäft gibt. Richter stellt die Frage neu „Wer war Betreiber der
NDGK?“  Peter  erklärt,  dass  der  Unterstützungsfond  eine  Institution  der
„Gesamthandsgemeinschaft  NeuDeutschland“ sei,  die für die Absicherung der
Mitglieder  untereinander  sorgt.  „Meine  Person  und  die  Person  Michaela  K
wurden von den Menschen beauftragt  die  zu organisieren.“  Der Gesetzgeber
hätte  doch  ausweislich  des  SGB  eine  anderweitige  Absicherung  gewünscht,
diesen Wunsch habe er als Impertinator natürlich erfüllen wollen, genauso wie
den Auftrag aus § 1 SGB V.

Richter: „Das war dann ein ziemlicher Entwicklungsprozess“

Peter: „Versuch und Irrtum“

Richter: „Der Ganzheitliche Wege eV steckt da mit drin?“

Peter  erklärt,  dass  NeuDeutschland  als  nicht  eingetragener  Verein  keine
Interaktion mit dem System haben konnte. Er habe daher mit dem Finanzamt
über die  Schaffung von neuen staatlichen Strukturen verhandelt.  Zitat:  „Den
verborgenen Faschismus haben wir schon.“
Er wollte doch nie im Konflikt mit dem alten System sein, daher habe er sogar mit
dem  Präsidenten  des  Landesamtes  für  Verfassungsschutz  Sachsen-Anhalt
verhandelt,  Zitat:  „Ich  habe  demnächst  Bestrebungen  vor,  die  sie  für
verfassungsfeindlich halten können“. Aber so richtig weit ist er mit dem VS wohl
nicht gekommen, da die ihn für einen Zahnarzt gehalten haben. Die von ihm
geschaffene finduziarische Stiftung NeuDeutschland sei nicht rechtsfähig. Man
sieht  dem Richter  die  Fragezeichen  auf  der  Stirn  stehen,  dann  hat  er  eine
Erleuchtung: „Sie sprechen vom Stiftungsrecht in ihrem System?“ Peter: „Nein,
die Stiftung NeuDeutschland entspricht dem Stiftungsrecht im alten System.“



Jetzt ist der Richter verwirrt. Peter legt nach und kommt mit dem Urteil vom OLG
Naumburg in seiner Kennzeichensache. Die hätten doch festgestellt, dass eine
rechtswidrige Absicht nicht gegeben war, daher findet das Gericht sein Vorhaben
wohl förderungswürdig. Richter R ist aber gut vorbereitet, zieht besagtes Urteil
vor und macht Peter darauf aufmerksam, dass der von ihm zitierte Teil nicht vom
OLG Naumburg sei sondern aus den Tatsachenfeststellung des Landgerichts. Das
OLG hätte diese gar nicht zu prüfen gehabt, sondern hat lediglich die rechtliche
Würdigung  der  festgestellten  Tatsachen  für  nicht  korrekt  befunden.  Eine
Bewertung seiner Tätigkeiten hätte das OLG an keiner Stelle vorgenommen, da es
keine Tatsacheninstanz ist. Jetzt wissen wir auch, warum das Naumburger Urteil
immer nur seitenweise veröffentlicht wird, es steht mittlerweile 0 : 2 für das KRD.

Richter R nutzt die Gunst der Stunde und hält Peter noch ein Urteil des OLG
Oldenburg vor (vom 8.8.2011, 5 U 100/11). Kommentar des Richters „Da sie sich
mit Verwaltungsgerichten ja nicht so auskennen habe ich ihnen mal was aus dem
ordentlichen Rechtsweg rausgesucht“. In dem Urteil wird festgestellt, dass die
Krankenversicherungspflicht  nach  §  193  VVG  nur  erfüllt  ist,  wenn  ein
Rechtsanspruch auf Leistung besteht UND der Aufsicht unterliegt. Das von Peter
gewünschte Konstrukt ist daher nicht möglich. STRIKE! BRiD führt 3 : 0.

Antwort von Peter „Ein Gericht entscheidet so, ein anderes so. Ich nehme nicht
an, dass das der Weisheit letzter Schluss ist, Vielleicht sind sie ja weiter als die in
2011“

Dazu noch ein Kommentar vom Richter zum Imperator: „Die Juristerei hat bei
Ihnen wohl Nachholbedarf“. Peter ballt die Fäuste und lässt ein paar Akten fallen,
er muss sich sichtlich beherrschen. Einer der seltenen Momente, wo die Maske
mal fällt.
Peter faselt weiter, dass die BaFin ihm die Möglichkeiten sagen soll, wie er seine
Idee umsetzen kann. Der Verein Ganzheitliche Wege sei für die Interaktion mit
dem  alten  System  gedacht.  NeuDeutschland  dagegen  bezeichnet  Peter  als
„operative Sukzessionsstiftung“, Treuhänder der Stiftung ist der Ganzheitliche
Wege  eV.  Das  Finanzamt  habe  ihm die  ganze  Konstruktion  doch  durch  den
Gemeinnützigkeitsbescheid  genehmigt  und  somit  die  Schaffung  eigener
Strukturen  gebilligt.

Jetzt kommt der Reichi-Werbeblock. Wir alle sind doch noch Reichsbürger nach
Ansicht  des  bezopften  Königsdarstellers.  Er  habe  auch  diese  Konstruktion



gewählt,  weil  sich ein laut BVerfG handlungsunfähiges Deutsches Reich nicht
dagegen wehren kann, dass NeuDeutschland sein Rechtsnachfolger werden will.
Sein Ziel ist doch die Rettung Deutschlands vor dem Besatzungsstatut, außerdem
hätte er mit seinen Strukturen den Auftrag aus § 92 StGB erfüllt, die Gemeinden
könnten sich nun ablösen aus dem alten System. Er wolle die Menschen mit
seinen  Kenntnissen  herausfordern.  Dann  doziert  er  über  den  Unterscheid
zwischen sukzessiv (hintereinander) und Sukzession (Rechtsnachfolge). Das sei zu
wenig bekannt. Naja, wenn er meint.

Auf Ermahnung des Richters, nicht immer in Grundsätzliches abzuschweifen legt
er dann eine Liste vor, die Martin Sch. Und Michaela K für ihn erstellt haben. In
der Liste ist aufgeführt, wann welche Verträge mit welchen Vertragsbedingungen
geschlossen  wurden.  Er  beginnt  vorzurechnen,  welche  Summen  mit
Rechtsanspruch auf Leistung eingenommen wurden und welche ohne. Er gibt
dabei  zu,  dass auch Summen eingenommen wurden zu Bedingungen,  die ein
Versicherungsgeschäft darstellen. Heute würde er das so sehen, aber damals „…
muss zugeben, dass ich damals in meinem WAHN …“ Herrlich.

Erst die Bundesbank habe ihm ja überhaupt die BaFin auf den Hals gehetzt. Dann
schwärzt er wieder Michaela an, dass die die Verträge ja immer geändert hätte.
„… ich stecke in so vielen Bereichen, habe sie ins kalte Wasser geschubst …“
Als Michaela vor 5 Jahren ins KRD kam (omg so lange haust die da schon) hätte
sie gefragt,  wo sie helfen könne. Damals gab es schon den Gesundheitsfond,
dessen  Verträge  wurden  von  Peter  und  Hannes  ausgestaltet,  wobei  Hannes
hauptsächlich die EDV-technisch Umsetzung durchgeführt habe, da der Imperator
sich dazu nicht in der Lage sah. Wir erinnern uns, überragende Kenntnisse und
so. Laut Peters Liste hätte er im Rahmen von Verträgen, die auch seiner Meinung
nach ein Versicherungsgeschäft darstellen, nur 46.00 EUR eingenommen und 988
EUR ausgegeben.

Der Richter will jetzt wissen, wann die Vertrags-Version vom 25.1.2011 bei der
BaFin eingereicht und ab wann sie dann verwendet wurde. Peter weicht aus. Er
habe  ja  damals  nicht  alles  veröffentlicht,  damit  ANDERE  Menschen  nicht
betrogen  werden  konnten.  Er  schwurbelt  die  Def init ionen  von
Versicherungsgeschäft nach BVerwG und „Rechtsgeschäften anderer Art“ runter.
Er hätte das recherchieren müssen, bei den BaFin Schreiben hätte er beim Lesen
immer Panik bekommen (wie war das mit „Wir sind angstfrei“?), was solle nur aus
seinen gemeinnützigen Bestrebungen werden, da waren so viele Drohungen drin



etc.
Dem Richter reicht es jetzt und er stoppt die Schwurbelflut und will noch einmal
konkret wissen, wann die einzelnen Vertragsversionen auf die Webseite gestellt
wurden.  Peter  weicht  wieder  aus  und  fängt  an,  zusammenhanglos  aus  den
verschiedenen BaFin Schreiben zu zitieren.

Der Richter stöhnt und fängt an, Peter zu erklären, was mit „Rechtsgeschäften
anderer  Art“  gemeint  ist.  Als  Beispiel  nennt  er  ein  Unternehmen,  das
Videorekorder  produziert  oder  verkauft.  Wenn die  eine  Garantieverlängerung
geben  zu  den  Geräten,  dass  sei  dann  kein  Versicherungsgeschäft,  weil  der
Hauptvertrag  der  Kaufvertrag  sei  und  das  Garantieversprechen  nur  eine
Nebenpflicht.  Ein Unternehmen aber,  das weder Videorekorder verkauft noch
produziert  und  trotzdem  Garantieverträge  verkauft  würde  ein
Versicherungsgeschäft  betreiben.  Antwort  von  unserem  Herrscher  mit  den
überragenden  Rechtskenntnissen:  „Sie  wissen  das.  Ich  weiß  sowas  nicht.“

Darauf der Richter: „Sie als Nichtjurist bewegen sich auf einer schwierigen
Materie, selbst für Juristen.“

Darauf  Peter:  „Ich  bin  mal  ganz  ehrlich.  Was  mir  die  BaFin  schreibt  ist
widersprüchlich und unsinnig. Ich habe der BaFin nicht vertraut, die ist doch
nur eine Lobby der Versicherungen.“

Richter fragt jetzt zum dritten Mal nach den verschiedenen Vertragsversionen im
Zeitraum 23.6.2009 bis Jan 2011. Peter verweist wieder auf die Razzia, wegen der
er sich nicht damit beschäftigen konnte und verlangt seinen Laptop bis nächsten
Freitag (5.12.) zurück.
Peter beklagt sich, dass die BaFin nicht abschließend entscheiden kann, ob seine
Verträge  Versicherungsgeschäfte  sind,  sondern  dass  das  nur  die  Gerichte
könnten. Er wolle jetzt begründen, warum er kein Vertrauen in die BaFin habe
und warum er es nicht vor den Verwaltungsgerichten versucht habe. Allerding
könnte es sein, dass das Gericht dann die §§ 17 und 20 StGB für anwendbar hält.
Der Richter guckt komisch, darauf Peter „Nicht? Na dann nicht.“

Richter hält fest, dass die laut BaFin aufsichtsfreie Version nur zwischen dem
10.2.11 und 23.2.11 online war. Er frag Peter wie es sein kann, dass nach dem
langen Kampf die legale Version so schnell wieder geändert wurde. Peter darauf:
„Ist mir selbst schleierhaft“, aber er hätte es ja sofort geändert, wie die BaFin ihn



im Sommer 2011 darauf hingewiesen hat. Der Richter irritiert: „Hat Frau K. also
ohne ihre Aufsicht gehandelt?“ Peter schwurbelt was von 10 Vertragsversionen.
Richter bleibt aber hartnäckig „Wie selbständig agieren die Mitarbeiter?“ Peter
spielt  das  Unschuldslamm  „Was  die  Vereinsarbeit  angeht,  da  mache  ich
Vorschläge. Sie machen es so, wenn sie dahinter stehen können, wenn nicht, dann
ändern sie es. Ich kann nur machen wohinter die Menschen stehen.“
Jetzt geht es an die Vernehmung des Zeuge Gohr, Zitat Pp: „Ich freue mich schon
auf die Befragung des Hr. Gohr, da werde ich viel Freude dran haben. Der Herr
Mitschke war ein guter Mann, die Leute von der Bundesbank waren gut. Einer
hat mir gesagt, für das was sie machen sind schon andere erschossen worden.“

Alle  Anwälte,  die  bisher  für  Peter  gearbeitet  haben  hätten  Parteienverrat
begangen, die wurden bedroht und hätten Angst gehabt. Ein Anwalt solle der
Gemeinschaft dienen, Zitat: „Wenn ich im Knast sitze, dann ist es das Schlimmste,
was der  Menschheit  passieren kann,  dann macht  keiner  meine Arbeit.“  Sein
Letzter  Anwalt  E.  hätte  bei  einem Zersetzungsversuch  von  Zielfahndern  das
Königreich verlassen (er meint wohl das Stuhlkreisvideo).

Jetzt also Auftritt des Herrn Gohr von der BaFin. Der sitzt ganz entspannt da. Der
Richter fragt nach, wer mit „ich“ in den Briefen der BaFin gemeint ist. Gohr
erläutert,  dass  die  BaFin  eine  Präsidialbehörde  sei  und  die  Briefe  daher  im
Präsidialstil geschrieben werden, das „ich“ sei also die Präsidentin der BaFin. Er
beginnt  die  Geschichte  der  Brieffreundschaft  der  BaFIn  mit  dem Königreich
auszubreiten, eine Geschichte voller Missverständnisse. Er sei schon der dritte
Sachbearbeiter, der sich damit befassen darf. Dabei hätte die BaFin doch schon
genug Arbeit mit „marktrelevanten“ Unternehmen zu erledigen. Wegen der vielen
Änderungen  würde  er  regelmäßig  die  Webseiten  der  Reichsbank  besuchen.
Seinen Aufzeichnungen nach gab es insgesamt 12 verschiedene Versionen der
Verträge. Er erläutert, dass es von der BaFin durchaus gewollt sei, dass solange
an  den  Stellschrauben  gedreht  wird,  bis  kein  Versicherungsgeschäft  mehr
vor l iegen  würde .  A l lerd ings  würden  be i  der  Prü fung ,  ob  e in
Versicherungsgeschäft  vorliege,  nicht  nur  die  Verträge  sondern  auch  die
Werbung  berücksichtigt.  Und  die  Werbung  würde  im  Falle  der  NDGK noch
häufiger  geändert  werden  als  die  Verträge.  Auch  wenn  es  zwischenzeitlich
Vertragsversionen gab die aufsichtsfrei gewesen wären, so liefen doch die alten
Verträge trotzdem weiter. Bis zur 7. Version seien die alle nicht tauglich gewesen
zum Ausschluss der Aufsicht. Diese Altverträge müssten unbedingt abgewickelt



werden.  Dabei  seien  die  Bemühungen  des  Herrn  Fitzek  aber  nicht  zu
berücksichtigen,  die  Abwicklung  hätte  so  zu  erfolgen,  wie  die  BaFin  das  wolle.

Kurz wird die Historie dargestellt. Im Frühjahr 2009 hätte sich die Bundesbank
an die NDGK gewandt, wegen des Verdachts dass Garantiegeschäfte betrieben
werden würden. Dies erwies sich als nicht zutreffend, trotzdem wurde die BaFin
von der Bundesbank informiert. Am 23.6.2009 kam dann der erste Brief mit Bitte
um Unterlagen. Am 2.7.2009 kam die Antwort des Königs, dass die Einschätzung
der BaFin falsch sei und keine Aufsichtspflicht vorläge. Im Juli 2009 fehlte der
Ausschluss des Rechtsanspruchs in den Verträgen. In den Jahren 2009 und 2010
wurde von der BaFIn der Umfang der Geschäfte ermittelt. Im Januar 2010 gab es
eine Vertragsversion, die keinen Anspruch auf vollständige Deckung vorsah. Für
d ie  BaF in  s te l l t  s i ch  d iese  Formul ie rung  a l s  „Anspruch  mi t
Leistungsausschlüssen“ dar, da bestimmte Behandlungsformen nicht abgedeckt
waren (Impfungen etc.) Bis 1.7.2010 wurden keine brauchbaren Auskünfte vom
Königreich erteilt. Als mildestes Mittel für weitere Maßnahmen wurde daher die
„Anhörung zur Untersagung“ durchgeführt und Peter auf die persönliche Haftung
aufmerksam gemacht. Am 3.8.2010 führte Peter ein Telefonat mit Hr. Mitschke
und schlug vor, den Rechtsanspruch durch „faktische Leistungen“ zu ersetzen.
Weiterhin bot Peterchen seine Hilfe an, die Aufsicht zu reformieren. Am 23.7.
2010 hatte er auch ein entsprechendes Schreiben an die BaFin geschickt. Dabei
tauchte ein Gutachten unseres Hobby-Juristen mit den überragenden Kenntnissen
vor allem im Recht auf, in dem er langatmig darlegte, dass Anspruch nicht gleich
Anspruch  sei,  insbesondere  kein  Rechtsanspruch  im  Sinne  des  §  192  BGB.
Außerdem wollte er der BaFin die Mitgliedschaft im Vorstand seiner diversen
„Strukturen“ anbieten. Das hat die BaFin natürlich abgelehnt. Als nächstes kam
dann  die  Untersagung,  verbunden  mit  der  Möglichkeit  der  freiwilligen
Abwicklung. Peter konterte mit dem „bedingten Rechtsanspruch“, bei dem ein
Anspruch bedingt besteht, aber nur vor einem Neuen Deutschen Schiedsgericht
durchgesetzt werden kann. Herr Gohr ist sichtlich amüsiert, wie er das vorträgt.

Am 3.1.2011 versucht Peter dann eine Religionsgemeinschaft zu gründen und
über die Weimarer Reichsverfassung aus der Aufsichtspflicht zu kommen (das
war mir neu). Im Vertrag gibt es jetzt keinen Rechtsanspruch mehr, trotzdem
aber noch in der Werbung. Dann schließlich der berühmte Brief der BaFin, die
angeblich  die  angeblich  die  Aufsichtsfreiheit  feststellt.  Hier  kann  Hr.  Gohr
Aufklärung  bringen.  Das  sei  falsch  verstanden  worden.  Der  Brief  von  Hr.



Mitschke  bezieht  sich  lediglich  auf  die  Bewertung  einer  Vertragsklausel  die
geeignet sei, eine Aufsichtspflicht auszuschließen. In der Gesamtschau mit der
Werbung würde die Aufsichtspflicht aber bestehen bleiben.  Der Richter fragt
nach, wie das sein könne. Herr Gohr druckst etwas rum, das hätte der Herr
Mitschke wohl gemacht, weil er überlastet war und alle gedacht haben, das sich
das mit der NDGK bald erledigt hätte. Um die irreführende Werbung sollte sich
die Wettbewerbszentrale kümmern, das sei dann nicht mehr Sache der BaFin
gewesen (Da sieht man wieder was rauskommt, wenn es sich Beamten einfach
machen wollen).

Herr Gohr erläutert weiter, dass es nicht Aufgabe der BaFin sei zu beraten, wie
man das VAG am geschicktesten umgehen könne. Er erklärt nochmal, dass die
Klausel  zwar  geeignet  sei,  aber  letztendlich  der  Gesamteindruck  zählt.  Herr
Mitschke war überarbeitet, er habe eine Ermessensentscheidung getroffen. Das
mit  dem bedingten Versicherungsgeschäft  beziehe sich wohl  auf  ein BVerwG
Urteil (irgendwas mit Sterbekasse), allerding müsse in der Werbung deutlich auf
die Bedingtheit hingewiesen werden. Herr Gohr erzählt nicht ohne Stolz, dass die
NDGK  der  erste  Fall  einer  Untersagung  mit  Abwicklung  überhaupt  in  der
Geschichte des VAG sei, diese Möglichkeit gäbe es auch noch nicht so lange.
Früher sei es Aufgabe der Staatsanwaltschaften gewesen, hierfür zu sorgen.

Der Richter bringt das Gespräch auf das Thema Verfall (§ 73 StGB). Für den
Richter stellt sich die Frage, ob die Versicherungsverträge gemäß § 134 BGB
nichtig sind (Demnach sind Verträge, die gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen
nichtig. Die herrschende Meinung hält den § 134 BGB aber nur für anwendbar,
wenn das Verbot für beide Seiten gilt). Für den Richter ist aber nur der NDGK
das  Versicherungsgeschäft  verboten,  nicht  den  „Versicherten“.  Der  Richter:
„Versicherungsgeschäfte sind ja keine Drogengeschäfte…“, Gohr setzt fort „…
auch wenn sie ohne Erlaubnis erfolgen.“ Das Problem für den Richter ist, ob die
Einnahmen der NDGK komplett Gewinn sind und somit komplett  dem Verfall
unterliegen, oder ob eine Gegenleistung erfolgte und somit kein Verfall möglich
ist. Gohr ist nicht befasst mit dem Thema Verfall und will sich dazu nicht weiter
äußern. Eine zusätzliche Überlegung ist noch, ob nicht die Versicherungspflicht
als Verbotsgesetz für die „Versicherten“ betrachtet werden kann. Der Imperator
guckt  derweil  wie  ein  Schwein  ins  Uhrwerk.  Der  Richter  erklärt  ihm
freundlicherweise, dass Gesetze nach dem Sinn und nicht nach dem Wortlaut
ausgelegt werden.



Zurück  zum  Thema  Abwicklung  Hr.  Gohr  erzählt,  dass  die  Verträge  nicht
gekündigt  wurden,  sondern  nur  Vertragsänderungen  angeboten  wurden.  Die
BaFin  hätte  ein  Schreiben  formuliert,  dass  durch  Peter  an  die  Versicherten
verschickt werden sollte. Dieser hätte es jedoch mit einer Einleitung versehen
und an zwei  Stellen geändert.  Im Rahmen der Verhältnismäßigkeit  hätte  die
BaFin  dies  jedoch  akzeptiert.  Richter  und  Gohr  diskutieren  nun  anhand  der
Gegendarstellung  aus  dem  Presserecht  ob  dieser  Einleitungssatz  jetzt  ein
Problem ist oder nicht. Sie werden sich nicht einig. An der Stelle kam dann auch
der Spruch mit dem „Orchideenrecht“, den Peter mit „Für mich sind Orchideen
Blumen“ beantwortete.  Gohr  und Richter  müssen sich echt  beherrschen,  der
Richter  sagt  dann  nur  „Ja  Orchideen  sind  Blumen,  seltene  Blumen.“  (Zur
Erklärung: Als Orchideenrecht bezeichnet man selten gebrauchte Rechtsgebiete,
in denen sich nur wenige Leute wirklich auskennen)

Jetzt  darf  Peter  endlich  Fragen  an  Hr.  Gohr  stellen,  man  merkt  gleich  das
herzliche Verhältnis zwischen den beiden:

P: „Wie viele Abwicklungen gab es?”

G: „Drei“

P: „Waren wir kooperativ, waren wir …“

G: „Nein!“

Richter  unterbricht  die  Sache  nervt  und  kommt  zur  Erkenntnis,  dass  die
Vernehmung von Michaela K wohl heute nix mehr wird. Er möchte die Zeugin
daher entlassen. Michaele wird in den Saal gerufen. Der Richter kommt mit der
Sprechanlage nicht so klar, Peter steht lächelnd auf, öffnet die Tür zum Gang und
winkt Michaela rein. Der Richter beschwert sich, dass seine schriftliche Ladung
zurückgekommen sei, er müsse sie daher wieder mündlich per Telefon laden.
Michaela gibt kleinlaut zu, dass dies auch nicht mehr ginge, da das KRD seit
gestern ja keine Festnetzanschlüsse mehr habe. Der Richter lässt sich daher die
Handynummer aufschreiben (Den muss ich mir merken)

Der Richter erörtert jetzt mit Hr. Gohr, dass er das mit der Durchsuchung und
Beschlagnahme im KRD suboptimal  findet,  da  die  Verteidigungsfähigkeit  des
Angeklagten stark eingeschränkt sei. Er bräuchte seinen Laptop und die Verträge



bis nächsten Freitag. Hr. Gohr erklärt sich für nicht zuständig, die Sachen seien
alle von der Steuerfahndung Halle beschlagnahmt worden. Der Richter beginnt
eine rechtliche Erörterung mit Staatsanwaltschaft und Angeklagten. Er scheint
einen  Deal  aushandeln  zu  wollen.  Seiner  Meinung  nach  sind  die
Verteidigungsfähigkeiten des Angeklagten eingeschränkt, er müsste daher den
Prozess aussetzen und danach neu beginnen. Alle Zeugen müssten noch einmal
vernommen werden, auch die Buchprüferin vom letzten Termin. Die könne dann
auch noch die  falschen Zahlen  aus  der  Kontenauswertung korrigieren.  Peter
möchte nicht aussetzen. Man einigt sich wie geplant am 5.12. den Abwickler zu
vernehmen.

Peter  wittert  eine Chance und wettert  los,  dass  die  BaFin kriminell  handeln
würde, bei der Durchsuchung hätte ihm einer der Beteiligten Beamten gesagt:
„Mal gucken wie ihr hier noch leben könnt.“ Eine Verschleppung des Prozesses
würde die Gemeinschaft zersetzen (da merkt man welche Ausbildung Peter wohl
mal  in  der  DDR  genossen  hat,  interessant)  Peter  sabbelt  weiter  über  die
Abwicklung des Vereins „Was dient dem Menschen?“ Er müsse eine Abwägung
treffen zwischen dem Risiko ins Gefängnis zu gehen und dem Risiko des ewig
langen Wartens.  Man kommt überein,  den  Prozess  fortzusetzen.  Der  Richter
macht Hr. Gohr darauf aufmerksam, dass Peter einen Anspruch auf eine Kopie
der Festplatte seines Laptops habe. Peter bittet den Richter darum zu prüfen, ob
die BaFin alles richtig mache. Dann fragt er wie lange die Verhandlung noch
gehen solle, angesagt war bis 13 Uhr, er wolle doch übers Wochenende nach
Stuttgart fahren (inzwischen wissen wir ja auch weswegen) Er schließt mit den
Worten „Menschen in Behörden halten sich nicht an Gesetze.“ Es gäbe keine
gerechten Entscheidungen, nur rein einseitige Verfahren.

Der Richter versucht es noch einmal mit einer Verständigung und schickt den
Zeugen Gohr solange raus.  Er  erklärt,  dass  er  einen Freispruch nicht  sehen
würde, nach vorläufiger Würdigung. Er begründet dies mit dem Hinweis auf die
Strafbarkeit in dem BaFin Schreiben von 2009. Peter ist überrascht. Er erklärt,
dass er eigentlich gehofft  habe, dass der Richter über jede der 8 oder 9 im
Anklagezeitraum verwendeten Vertragsversionen entscheiden würde, ob für diese
eine  Aufsichtspflicht  besteht  oder  nicht.  Dem  Richter  entgleiten  kurz  die
Gesichtszüge.  Der  Richter  erläutert  weiter,  dass  eine  Geld-  oder  eine
Freiheitsstrafe in Frage kämen, für das Strafmaß gäbe es keine vergleichbaren
Urteile.  Vergleichen  könnte  man  höchstens  mit  dem  Strafmaß  bei  der



Steuerhinterziehung,  andererseits  seien  Versicherungsgeschäfte  keine  reinen
Bereicherungsgeschäfte.  Er  erläutert  die  1  Mio  EUR  Grenze  ab  der  bei
Steuerhinterziehung laut  BGH keine Bewährungsstrafe  mehr möglich sei.  Als
Gegenstück erläutert er den besonders schweren Fall mit einer Mindeststrafe von
6 Monaten, eine Geldstrafe sei dann nicht mehr möglich. Peter wirft ein, dass er
sich  ja  nicht  persönlich  bereichert  habe.  Richter  erklärt  ihm,  dass  es  in
Deutschland ein  Schuldstrafrecht  und kein  Erfolgsstrafrecht  gäbe.  Er  kommt
noch einmal auf den Verfall als Knackpunkt des Verfahrens zu sprechen.
(Ich hatte das Anliegen des Richters so verstanden, dass er Peter eine Geldstrafe
anbieten  würde,  um  das  Verfahren  abzukürzen.  Anderenfalls  gäbe  es  eine
Freiheitsstrafe zur Bewährung oberhalb von 6 Monaten)

Da  es  keine  Einigung  gab  geht  es  jetzt  um  die  Festlegung  des  weiteren
Programms.  Es  soll  ein  weiterer  Termin  am  18.12.  stattfinden,  um  die
Vernehmung von Hr. Gohr zu beenden. Staatsanwältin will da eigentlich schon in
den Weihnachtsurlaub. Kommentar Peter „Ich gucke mal ob ich da kann“. Richter
erklärt  ihm,  dass  im  laufenden  Verfahren  die  Unterbrechung  maximal  drei
Wochen sein darf, daher müsse es noch einen Termin in 2014 geben und einen
weiteren in 2015 für die Schlussvorträge und das Urteil. Peter protestiert, er will
den ganzen Januar in den Urlaub fahren. Richter macht ihm klar, dass er das
vergessen kann. Peter schlägt den 2.1.2015 als Termin vor. Staatsanwälten würde
dann gerne den Termin vom 18.12. vorziehen. Richter: „Glauben sie, dass sie
meine einzigen Verfahren sind?“ Er holt genervt seinen Kalender für 2015 und er
Protokollant kopiert die Papierberge vom Imperator mit BaFin-Schreiben und der
Aufstellung welche Gelder mit welcher Vertragsversion eingenommen wurden.
Peter  nutzt  derweil  die  Gelegenheit  und  textet  den  Richtern  mit  dem
Entwurfscharakter der BaFin-Briefe zu und dass es nicht sein könne, dass eine
Tarifbeschäftigte  sowas  beglaubigte.  Richter  erklärt  ihm,  dass  diese
grundsätzlichen Fragen nix mit dem Prozess zu tun haben. Richter erteilt zur
Sicherheit noch den rechtlichen Hinweis, dass eine Verurteilung nicht nur wie
angeklagt  wegen  vorsätzlichen  Betreibens  von  Versicherungsgeschäften  ohne
Erlaubnis in Frage kommt sondern auch wegen fahrlässigen Verstoßes.  Peter
freut sich und kommt gleich mit dem Argument Strafmilderung um die Ecke. Der
Richter bremst ihn aber aus und erklärt ihm den strafrechtlichen Vorsatz als
„billigende Inkaufnahme“. Richter: „Wenn sie Behördenschreiben nicht für voll
nehmen, dann begeben sie sich auf dünnes Eis“



Der weitere Fahrplan im Prozess:

Fr. 5.12. 10 Uhr Vernehmung Abwickler, 11:30 Vernehmung Michaela K. Saal 224
bis maximal 13:30

Do 18.12. 10:15 Beginn, Zeuge Gohr ab 13:30 Uhr Saal 121 bis maximal 15:30

Do 8.1. 10:15 Beginn Schlussvorträge und Urteil Saal 121

Bei der Uhrzeit für die Vernehmung von Hr. Gohr wurde länger hin und her
diskutiert. Peter wollte ihn gleich früh vernehmen, weil er ja so viele Fragen
habe. Richter macht ihm klar, dass er Hr. Gohr 1,5 Stunden vernommen habe, da
werde Peter ja wohl mit 2 Stunden auskommen. Peter will weiter diskutieren.
Richter  erklärt  ihm,  dass  Hr.  Gohr  dann  einen  Tag  früher  anreisen  und
übernachten  müsse.  Peter  „Na  wir  wollen  die  Staatskasse  ja  nicht  unnötig
belasten“, darauf der Richter: „Bei Freispruch die Staatskasse, bei Schuldspruch
die Kasse von Herrn Fitzek“

Peter  vergeht  das  Grinsen  und  er  erklärt  sich  mit  den  zwei  Stunden
einverstanden.  Zeuge Gohr wird wieder reingerufen und bekommt mitgeteilt,
dass  er  nochmal  kommen darf.  Helle  Begeisterung,  insbesondere  als  er  das
Datum hört. „Nächsten Tag will ich in den Weihnachtsurlaub“. Richter fragt, ob
das mit der Anreise am gleichen Tag klappen würde. Gohr stimmt zu. Peter fragt
nach, ob denn die Heimfahrt am gleichen Tag auch möglich sei. Gohr erklärt, dass
er nicht heimfahren würde aber woanders hin. Peter will wissen wohin. Gohr
möchte es nicht erzählen, da es bei der ersten Razzia hinterher wohl einen Vorfall
gab.

Um 13:40 endet der Verhandlungstag. Alle verlassen den Saal, nur Peter und der
Richter reden noch etwa 20 Minuten alleine. Draußen vor dem Saal warten neben
mir noch die Staatshörigen, SpiegelTV und ein Gerichtsrentner auf Peter. Der
Rentner quatscht mich voll. Da höre ich das, was Wittenberger uns auch immer
erzählt. Die Eingeborenen halten Peter zwar für einen Spinner, freuen sich aber,
dass mal jemand dem Staat die Zähne zeigt. Leonard will mich jetzt auch ein
Gespräch verwickeln

L: „Und was denken Sie über den Prozess?“

MM: „Das der verurteilt wird“



L: „Möchten Sie denn, dass Herr Fitzek verurteilt wird?“

MM: „Ja“

L: „Und was haben Sie davon?“

MM: „Nichts, aber es geht auch nicht, dass hier jeder macht wozu er grad
lustig ist.“

Betretenes Schweigen. Der Gerichtsrentner will wissen, ob ich aus Wittenberg
bin. Ich sage, dass ich aus Berlin sei. Leonard guckt betroffen, sagt, dass er auch
aus Berlin sei und trollt sind. Peter hat fertig mit dem Richter und kommt raus,
beschimpft SpiegelTV und geht. Die Staatshörigen hinterher. Ich sage zu Manuel,
dass  ich  Peter  so  noch  nie  erlebt  habe.  Manuel  gibt  zu,  dass  so  eine
Durchsuchungsaktion an zwei  Tagen doch ganz schön an den Nerven zerren
würde. Vor Gericht trennen wir uns dann, ich nach links die Königreichen nach
rechts. Ich verabschiede mich von Manuel, aber der beachtet mich nicht weiter.
Nur Michaela dreht sich nochmal um und sagt „Bis zum nächsten mal.“

Ich bereite  mich schon geistig  auf  die  Heimfahrt  vor.  Am Auto verstaue ich
meinen Kram im Kofferraum. Hinter mir hält ein Auto. Ich wundere mich zwar,
weil hinter mir Parkverbot ist und vor mir noch jede Menge Platz. Egal. Ich krame
fertig. Wie ich mich umdrehe steht hinter mir ein silberner Toyota, drinnen sitzt
Annett und vor mir steht der Imperator höchstpersönlich. Wir unterhalten uns
noch etwa über eine Viertelstunde, dann fährt jeder seines Weges.

Weiterführende Links:

Peter Fitzek im Sonnenstaatland-Wiki
Anti-Reichsdeppenforum
Beitrag über die Razzia im Königreich (27.11.14) und den zweiten Tag der
Verhandlung in SpiegelTV

http://wiki.sonnenstaatland.com/wiki/Peter_Fitzek
http://forum.sonnenstaatland.com/index.php/topic,1122.msg30291.html#msg30291
http://www.spiegel.tv/#/filme/koenigreich-deutschland-razzia/
http://www.spiegel.tv/#/filme/koenigreich-deutschland-razzia/

